
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/2/22 7Ob47/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

ABGB §674

NSG HauptstückXIV AbschnI Z6

NSG HauptstückXIV AbschnIII Z8

Rechtssatz

Unter "Möbel" sind alle zum normalen Gebrauch einer Wohnung nötigen oder den Gebrauch doch erleichternden

Gerätschaften zu verstehen (nach dem Spruch der Entscheidung zB Drahteinsätze, Matratzen, Bilder, Ottomane,

Gasherd, Linoleumbelag, Werkzeugkasterl, Beleuchtung, Eternitplatten). Keine Möbel sind: Polster und Tuchenten

samt Überzug; Bettdecke, Küchenwaage, Besen und Bartwisch, Mistschaufel, Aschenkübel, Bücher.
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